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Beschlussvorlage 
 
 
 
BV-Nummer Datum Aktenzeichen 

1984/I/40/2025 28.02.2025 I/40 Fr/Pr 

 

 
 
Beratungsgegenstand Erweiterung der Grundschule Wittelsbach zu einer 

Ganztagsschule in Angebotsform 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Erweiterung der Grundschule Wittelsbach zu einer Ganztagsschule in 
Angebotsform wird zugestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen 
entsprechenden Antrag bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt 
(ADD) und dem Ministerium für Bildung zu stellen. 
 
 
 
Begründung: 
Die Schulleitung der Grundschule Wittelsbach und die Stadt Pirmasens 
beabsichtigen, die Grundschule Wittelsbach zu einer Ganztagsschule in 
Angebotsform zu erweitern. Der Ganztagsbetrieb ist mit Beginn des Schuljahres 
2026/27 zum 01.08.2026 vorgesehen.  
 
Der Antrag für die Einrichtung einer Ganztagsschule ist bis spätestens 31.03.2025 
bei der ADD und dem Ministerium für Bildung einzureichen, um vor den 
Sommerferien 2025 die Errichtungsoption vom Ministerium für Bildung zu 
bekommen. Nach Prüfung und nachgewiesenem Erreichen der notwendigen 
Anmeldezahlen für die Ganztagsschule mit Stichtag 15.03.2026 (Mindestzahl für die 
Grundschule sind 36 Schülerinnen und Schüler) kann eine Organisationsverfügung 
von der ADD für die Erweiterung der Grundschule Wittelsbach zur Ganztagsschule 
ab dem Schuljahr 2026/27 erlassen werden. Im Antrag (Anlage) sind im Detail 
wesentliche Bestandteile wie die Bestandsaufnahme für Standort und Umfeld, die 
Entwicklung der Schülerzahlen, das schulische Bedürfnis, die Konzeption, regionale 
Abstimmungen und die Zustimmung schulischer und kommunaler Gremien 
dargestellt.  
 

Die Grundschule Wittelsbach bietet ein differenziertes Angebot von Förderunterricht 
und Hausaufgabenbetreuung. Dieses Angebot soll mit den Möglichkeiten, die die 
Ganztagsschule in Angebotsform bietet, erweitert werden. Eine wachsende Zahl von 
Schülerinnen und Schülern haben beim Anfertigen der Hausaufgaben keine 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schulträgerausschuss 10.03.2025 öffentlich  

Hauptausschuss 17.03.2025 öffentlich  

Stadtrat 24.03.2025 öffentlich  
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Hilfestellung durch ihre Eltern, beispielsweise weil diese berufstätig sind oder soziale 
und/oder sprachliche Barrieren bestehen. 
 

Die Anmeldezahlen im Schuljahr 2024/2025 für das Betreuungsangebot an der 
Grundschule Wittelsbach sprechen auch für den Bedarf einer Ganztagsschule. Es 
nehmen vor- und nachmittags regelmäßig rund 42 Schülerinnen und Schüler am 
Betreuungsangebot teil. 
 
Weiterhin wurde das schulische Bedürfnis für eine Ganztagsschule durch eine 
Elternbefragung quantifiziert. Dabei wurden 106 Bedarfsbekundungen (Mindestzahl 
für die Einrichtung einer Ganztagsschule sind 36 Schülerinnen und Schüler) für die 
Ganztagsschule Wittelsbach abgegeben. Zur Bedarfsermittlung wurden die Eltern 
der 1. und 2. Klassen aus dem Grundschulbezirk Wittelsbach und die 7 
Hauptkindergärten/-kindertagesstätten des Bezirkes Wittelsbach mit Lukas, Luther, 
Marie- Theresien- Straße, St. Josef, Paulus, St. Anton und Wittelsbach befragt und 
dazu noch weitere Interessenbekundungen von Eltern, die Kinder in anderen 
Kindergärten haben, hinzugezählt.  
 
Nach Angabe des Jugendamtes der Stadt Pirmasens gibt es 13 Kindertagesstätten 
bzw. – krippen, die in der Trägerschaft der Stadt Pirmasens stehen sowie 12 
Kindergärten bzw. Kindertagesstätten, die in kirchlicher oder sonstiger privater 
Trägerschaft stehen. Alle Einrichtungen bieten Ganztagsbetreuung an. Aus Sicht des 
Jugendamtes ist ein Ausbau der Grundschule Wittelsbach zur Ganztagsschule 
sinnvoll, da sonst nach Eintritt des Kindes in das Grundschulalter bei Berufstätigkeit 
der Eltern eine Lücke in der nachmittäglichen Betreuung entstehen würde.  
 
Die schulischen Gremien wie Schulelternbeirat, Schulausschuss, Gesamtkonferenz 
und örtlicher Personalrat haben die Einrichtung einer Ganztagsschule einstimmig 
befürwortet. 
 
Für die Erweiterung der Grundschule Wittelsbach zu einer Ganztagsschule in 
Angebotsform wäre bis spätestens 31.03.2025 ein Antrag bei der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion Neustadt (ADD) und dem Ministerium für Bildung zu stellen.  
 
 
 
Finanzierung: 

 

 
 
 

 
____________________________ 

Datum / Oberbürgermeister 
 


	FLD_VONAME
	Nummer
	Beratungsfolge
	Zuständig
	Typ
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5

